
Falscher Zwanziger
überführt Dieb
Gericht: Handwerker entwendet seinem Kollegen Geld
WERTHEIM. Geldbeträge in Höhe von
mindestens 40 Euro soll ein 43-jäh-
riger Handwerker seinem Kollegen
während der Arbeitszeit aus einem
verschlossenen Spind entwendet ha-
ben. Außerdem wurde bei ihm ein
Gramm eines Amphetamingemischs
gefunden.

Zahlenkombination geknackt
Wegen Diebstahls und des Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz
wurde der Mann aus dem Wert-
heimer Raum deshalb amMittwoch vor
dem Amtsgericht Wertheim zu einer
Freiheitsstrafe von drei Monaten ver-
urteilt, die auf zwei Jahre zur Be-
währung ausgesetzt wurde. Der Be-
schuldigte, so der Tatvorwurf der
Staatsanwaltschaft, sei bis zum Mai
dieses Jahres in einem Wertheimer
Betrieb beschäftigt gewesen und ha-

be einem Kollegen mindestens zwei-
mal kleinere Geldbeträge gestohlen. Er
habe die Kombination des Zahlen-
schlosses an dessen Spind heraus-
gefunden und an verschiedenen Ta-
gen Beträge von fünf und 15 Euro ent-
wendet.
Der Polizei sei er schließlich auf den

Leim gegangen, weil er schließlich ei-
nen präparierten 20-Euro-Schein mit-
gehen ließ, so dass ihm die Taten zwei-
felsfrei zugeordnetwerden konnten. Im
letzten Fall handle es sich um ver-
suchten Diebstahl. Im Zuge der Er-
mittlungen sei in seinem Rucksack
dann auch noch das Rauschgift ge-
funden worden. Der geschädigte Kol-
lege des 43-Jährigen sagte im Zeu-
genstand aus, er habe mit dem An-
geklagten ein halbes Jahr lang zur glei-
chen Zeit zusammengearbeitet.
Er sei sich zunächst etwas unsi-

cher gewesen, ob wirklich Geld ge-
fehlt habe, denn es habe sich um nied-
rige Beträge gehandelt. Die Gesamt-
summe sei deshalb auch ungewiss, 40
Euro seien es aber mindestens ge-

wesen. Von dem gestohlenen Geld ha-
be er noch nichts zurückbekommen.
Einem von Richterin Ursula Hammer
verlesenen Bericht der Gerichtshilfe
war zu entnehmen, dass der Ange-
klagte geständig ist, seine Taten be-
reut und sowohl die Diebstähle als auch
den Drogenkonsum einem »Hirn-
aussetzer« zuschreibt.

Keine Verfahrenseinstellung
Eine vom Verteidiger angeregte Ver-
fahrenseinstellung komme jedoch trotz
der bisherigen Unbescholtenheit nicht
in Betracht, weil sich der Angeklagte
auch eines Vertrauensbruchs schul-
dig gemacht habe, betonte die Rich-
terin. Der Staatsanwalt sah schließ-
lich den Sachverhalt als erwiesen an
und erachtete die Eigentumsdelikte
sogar als »Nähe zu schwerem Dieb-
stahl«.
Er forderte eine Gesamtfreiheits-

strafe von fünf Monaten mit drei-
jähriger Bewährungszeit, die Zahlung
einer Schadenswiedergutmachung von
100 Euro, die Ableistung von 30 So-
zialstunden und die Übernahme der
Verfahrenskosten. Der Verteidiger
plädierte angesichts der Geständig-
keit, der bisherigen Unbescholtenheit
und der schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnisse seines Mandanten auf
Verhängung einer Geldstrafe, deren
Höhe im Ermessen des Gerichts lie-
gen sollte.

Unangekündigte Drogentests
In ihrem Urteil setzte Richterin Ham-
mer die Bewährungsstrafe um zwei
Monate und die Bewährungszeit um ein
Jahr niedriger an als vom Staatsan-
walt gefordert. Der Beschuldigte muss
dem Geschädigten innerhalb von sechs
Monaten 100 Euro Schadenswieder-
gutmachung zahlen und außerdem für
die Verfahrenskosten aufkommen.
Wegen des Verstoßes gegen das Be-

täubungsmittelgesetz muss er sich un-
angekündigten Drogentests unterzie-
hen. Falls er innerhalb von zwei Jah-
ren erneut Drogen konsumiere, müs-
se er damit rechnen, dass die Be-
währung entfalle. Siegfried Albert

Mit dem Roller
zu schnell
unterwegs
Gericht: 21-Jähriger legt
Einspruch ein – Teilerfolg

WERTHEIM.GegeneinenStrafbefehlüber
750 Euro wegen vorsätzlichen Fahrens
ohne Führerschein hatte ein 21-jähri-
ger Handwerker aus dem Raum Wert-
heim vor dem Amtsgericht Einspruch
eingelegt und bei der Verhandlung am
Mittwoch einen Teilerfolg errungen.
Das Urteil von Richterin Ursula Ham-
mer sah nun nämlich eine um 350 Euro
reduzierte Geldstrafe vor, hinzu kom-
mennochdieVerfahrenskosten.Am13.
August dieses Jahres war einer Poli-
zeistreife aufgefallen, dass der Be-
schuldigte zwischen Grünenwört und
Bestenheid mit einem kleinen Motor-
roller schnell unterwegs war. Wie sich
herausstellte, hätte das Kleinkraftrad
höchstens 45 Stundenkilometer schnell
sein dürfen, gefahren wurde jedochmit
Tempo 65, hieß es in der Anklageschrift
derStaatsanwaltschaft.

Einschlägig vorbelastet
Einen entsprechenden Führerschein
konnte hatte der Beschuldigte nicht.
Der Verteidiger signalisierte, dass man
die Höhe oder die Anzahl der Tages-
sätze reduziert wissen wolle. Ange-
sichts der einschlägigen Vorbelastung
des Beschuldigten, der schon als Ju-
gendlicher ein »frisiertes« Kleinkraft-
radmit 80Stundenkilometerndurchdie
Bahnhofstraße gesteuert hatte, wollte
es der Staatsanwalt bei den ursprüng-
lich verhängten 30 Tagessätzen zu je 30
Euro und den Verfahrenskosten belas-
sen. Der Verteidiger bezeichnete die
frühere Verfehlung als »Jugendsünde«
und führte die Geständigkeit des An-
geklagten an. Weil das Einkommen
seines Mandanten nicht dem ange-
setzten Tagessatz entspreche, forderte
er eine Reduzierung des Bußgeldes.Mit
ihremUrteil, in dem sie 22 Tagessätze à
25 Euro festlegte, entsprach Richterin
HammerdiesemVorschlag. alsi

»Schwungvoller
Handel
mit Cannabis«
Urteil: 20-Jähriger muss
zwei Monatsgehälter zahlen

WERTHEIM. Mit einer Verwarnung kam
ein 20-jähriger Einzelhandelskauf-
mann aus Würzburg bei seiner mehr
als zweistündigen Verhandlung vor
dem Amtsgericht Wertheim wegen
Rauschgifthandel und illegalem Dro-
genbesitz nochmals glimpflich davon.
An den Verein für Jugendhilfe muss er
allerdings 2100 Euro überweisen und
außerdem die Verfahrenskosten tra-
gen.
Von der Staatsanwaltschaft war dem

jungen Mann zur Last gelegt worden,
von Februar bis Juli vergangenen Jah-
res von seiner damals im Raum Wert-
heim gelegenen Wohnung aus einen
»schwungvollen Handel« mit Canna-
bisprodukten betrieben zu haben.
Dabei habe er hauptsächlich ei-

nem 21-Jährigen aus einem Wert-
heimer Stadtteil in zehn Fällen klei-
nere Mengen von Haschisch oder Ma-
rihuana verkauft. Insgesamt seien es
170 Gramm zu je zehn Euro gewe-
sen, rechnete ihm der Vertreter der
Staatsanwaltschaft vor, in einem Fal-
le sei ihm auch der Besitz von Can-
nabis nachgewiesen worden.

Verdächtige Kurznachrichten
Der Beschuldigte gab vor, mit den ihm
vorgeworfenen Deals nichts zu tun zu
haben. Allenfalls habe er mit dem 21-
Jährigen gelegentlich einen Joint ge-
raucht. Die bei ihm schließlich ge-
fundene Cannabis-Tabak-Mischung
sei eineinhalb Jahre alt gewesen. Laut
Aussage eines Kriminalbeamten war
man dem Beschuldigten auf die Spur
gekommen, weil eine dritte Person
nach Drogengenuss bei Bad Mer-
gentheim in eine Verkehrskontrolle
geraten war.
Auf deren Handy konnte dann ei-

ne verdächtige SMS-Kommunikation
mit einem der beiden Wertheimer
festgestellt werden. Auf dessen Mo-
biltelefon wiederum fanden sich Dut-
zende von SMS-Nachrichten, die er mit
dem Beschuldigten ausgetauscht hat-
te, und aus denen man, wie ein Sach-
bearbeiter des Polizeireviers Wert-
heim berichtete, zwangsläufig auf den
Handel mit Betäubungsmitteln schlie-
ßen konnte.

Wohnungsdurchsuchung
Bei einer Wohnungsdurchsuchung
habe man bei dem Angeklagten meh-
rere Behälter mit Anhaftungen von
Marihuana und eine Tasche mit dem
Tabakgemisch gefunden, weitere 22
Gramm Cannabis bei dem anderen
Wertheimer, der aber auch von sei-
nem Bruder Drogen bezogen habe. Für
Polizei und Staatsanwaltschaft müs-
sen die SMS-Nachrichten in der Tat
nach Drogenhandel ausgesehen ha-
ben, war darin doch beispielsweise von
»zehn Gramm«, von »Bestellung« so-
wie von Marihuana-Synonymen wie
»Tee« die Rede.
Der Staatsanwalt war auch am

Schluss noch davon überzeugt, dass der
Angeklagte zumindest in neun Fällen
mit Drogen gehandelt hatte. Er plä-
dierte für die Anwendung des Ju-
gendstrafrechts mit der Verhängung
einer Geldstrafe von 3300 Euro, der
Verpflichtung zu regelmäßigen Dro-
gentests und zur Übernahme der Ver-
fahrenskosten.
Ein Vertreter der Jugendgerichts-

hilfe Würzburg hatte dem Beschul-
digten zuvor eine positive Sozial-
prognose bescheinigt. Seine »Can-
nabis-Phase« habe er mittlerweile ab-
geschlossen und er mache auch nicht
den Eindruck, drogenabhängig zu sein.

Drogentest als Nachweis
Der Verteidiger unterstrich diesen As-
pekt durch Vorlage eines entspre-
chenden Drogentestergebnisses und
zweifelte in seinem Plädoyer insbe-
sondere die Aussagekraft der SMS-
Analysen an. Diese ließen nämlich kei-
ne Rückschlüsse auf die konkreten
Drogenmengen zu und basierten zu-
meist auf Vermutungen.
Mit Blick auf mehrere Einzeltaten

forderte er deshalb Freispruch. Rich-
terin Ursula Hammer scheinen die Ar-
gumente des Rechtsanwaltes über-
zeugt zu haben, denn für sie waren
letztlich nur noch drei Drogenge-
schäfte mit geringen Mengen be-
weisbar.
Die Geldbuße, der zwei Monats-

gehälter zugrunde liegen, kann der 20-
jährige Würzburger in drei Monats-
raten abzahlen. alsi

Unvorstellbar klein
Theorie und Praxis: Winzigkeit von Nanoteilchen anschaulich gemacht – Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts

WERTHEIM-BESTENHEID. Nanoteilchen
gelten als Schlüsseltechnologien des
21. Jahrhunderts. Sie stecken in Son-
nencreme oder antibakteriell be-
schichteten Kühlschränken. In 600
Produkten sind sie bereits zu finden
und die Anwendungsmöglichkeiten
sind sicher bei weitem noch nicht aus-
geschöpft.
Gestern und heute machten sich die

älteren Schüler des Beruflichen Schul-
zentrums sowie der Comenius-Real-
schule im Nanotruck, der auf dem
Schulhof der Realschule Station
machte, ein Bild von den vielfältigen
Möglichkeiten der Nanotechnologie.
Mit einem Impulsvortrag machte

Alexander Heusel, einer der beiden
Projektbegleiter, in der Schule Lust auf
Nanotechnologie und spricht mit der
Begeisterung eines Zauberlehrlings
fast von »Magie«. Fast unvorstellbar ist
für den Normalsterblichen die Größe
eines Nanoteilchens. »Ein Nanometer
verhält sich zu einem tatsächlichen
Meter wie der Durchmesser eines
Centstücks zum Durchmesser der Er-
de«, machte Heusel die Winzigkeit von
Nanoteilchen anschaulich klar. Sie
verfügen über zahlreiche Vorteile, wie
beispielsweise die Selbstorganisation.
Man stelle sich beispielsweise vor, dass
man einen Sack Legosteine auskippt
und die bauen sich selbst zu einem
Haus zusammen, das kann Nanotech-
nologie.

Ohne Farbstoffe
Die knapp 90 Exponate im Inneren des
Trucks versetzen später Schüler und
Lehrer gleichermaßen inErstaunen.Da
gibt es Mützen, die dank eingebauter
LEDs die Farbe ändern, wenn man mit
ihnen spricht oder es wird mit Hilfe der
Körperwärme Strom erzeugt und es
entstehen blickwinkelabhängig ver-
schiedene schillernde Farben, ohne
dass Farbstoffe im Einsatz waren. Das
Staunen wollte kein Ende nehmen,
denn wer kann sich schon vorstellen,
dass ein Grammder winzigen Fasermit

einem Durchmesser von nur 155 Na-
nometern einmal umdenGlobus reicht,
also 41000Kilometer lang ist. Oder dass
eine extrem dünne Schicht des be-
heizbaren Speziallacks aus Kohlen-
stoffnanoteilchen Glatteis auf Trep-
penstufen verhindern kann. Eines der
spannendsten Einsatzgebiete von Na-
notechnologie ist die Medizin. So kann
bereits jetzt ein Fluid aus Milliarden
magnetischen Nanoteilchen den
Kampf gegen Hirntumore aufnehmen.
Ein Workshop mit Schülern der

zwölften Klasse des Technischen

Gymnasiums befasst sich vor allem mit
den Zusammenhängen von Nano-
technologie und Textilien. Wo könnte
man Nanoteilchen im Zusammenhang
mit Textilien einsetzen? Eine Frage, die
die Fantasie der Schüler anregt. Die
Verbesserung der Farbechtheit, der
Verschleißfestigkeit oder der Elastizi-
tät von Stoffen, sind einige Ideen. Ein
anderer könnte sich vorstellen, dass der
Stoff wasser- und schmutzabweisend
wird oder dass beispielsweise kleine
Beschädigungen sogar selbsttätig re-
pariert werden. Besserer UV-Schutz,

die Verbesserung des Flüssigkeits-
transports von innen nach außen oder
die Integration von Leuchtmitteln und
Displays sowie die Verbesserung der
Flexibilität und Stabilität von Stoffen
seien jetzt schon Einsatzgebiete von
Nanotechnologie bei Textilien. Auch
Silberfäden, die in Sportsocken ein-
gewebt werden, wo sie antibakteriell
wirken und dafür sorgen, dass die Fü-
ße nicht so schnell übel riechen, ge-
hören zur Nanotechnologie.

Strom produzieren
»Irgendwann sind wir vielleicht so-
weit, dass wir mit unserer Kleidung
Strom produzieren und während wir
durch die Sonne gehen unser Handy
aufladen können«, erklärt die Wis-
senschaftlerin. Wie das funktionieren
könnte, wird dann auch gleich in ei-
nem praktischen Versuch gezeigt. Mit
Hilfe einfachster Hilfsmittel wie Hi-
biskusblütentee und Graphit aus einer
Bleistiftspitze sowie einigen Glas-
plättchen, die mit Nanotechnologie
bearbeitet wurden, stellen die Schüler
eine sogenannte Grätzel-Zelle her. Mit
ihr kann Stromgewonnenwerden. »Die
Grätzel-Zellen haben den Vorteil, dass
sie aufgedruckt werden und damit na-
türlich auch auf Kleidung verwendet
werden können«, heißt es.
Und tatsächlich, die selbst gebas-

telten Solarzellen erzeugen Strom und
in Reihe geschaltet kannman sogar das
Spielwerk einer Postkarte damit be-
treiben, wie die Wissenschaftlerin
draußen vor dem Truck beweist. Inte-
resse wecken an den zahlreichen Stu-
diengängen, die sich mit Nanotechno-
logie befassen, ist das wichtigste Ziel
des Nano-Trucks. Und das ist am Be-
ruflichen Schulzentrum mit Sicherheit
gelungen, denn viele Schüler wollen
später nähere Auskünfte zu den Stu-
diengängen haben. Peter Riffenach

b
Der Nano-Truck auf dem Schulhof der Co-
menius-Realschule ist heute von 13.30 bis
14.30 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.

Zahlen und Fakten: Nano
Der Nanotruck des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung besucht an rund
220 Einsatztagen jährlich knapp 100 Ein-
satzorte in ganz Deutschland. Dabei finden
mehr als 110000 Besucher den Weg in den
doppelstöckigen Truck, der 16,50 Meter lang
und 2,55 Meter breit ist und ein Gesamtge-
wicht von 37 Tonnen auf die Waage bringt.

Im Erdgeschoss verfügt der Truck über 60
und im Obergeschoss über 34 Quadratme-
ter Ausstellungsfläche. Geboten werdend
den Besuchern Informationen über Anwen-
dungsbereiche der Nanotechnologie, Tipps
zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.
Weitere Informationen bietet die Projekt-
Webseite www.nanoTruck.de. (riff)

Was man alles mit Nanotechnologie herstellen kann, zeigten Julia Donauer und Alexander Heu-
sel gestern den Schülern des Wirtschafts- und des Technischen Gymnasiums sowie den Zehnt-
klässlern der Comenius-Realschule. Foto: Peter Riffenach
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